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Einreicher: 
Bürgermeister

Öffentlicher Sitzungsteil

Beschlussvorlagen
8.1 – Gewährung von Fachkräftezulagen im Bereich Wahlen 
(46-2024)

Beschluss:
Die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Bestensee	beschließt	die	teilweise	
Aufhebung	der	Haushaltssperre	und	gibt	Haushaltsmittel	für	die	Gewährung	
von	Fachkräftezulagen	im	Bereich	Wahlen,	Produkt	12110	und	12210,	frei.	
Die	Gewährung	der	Fachkräftezulagen	ist	befristet	vom	01.08.2024	bis	zum	
31.12.2024.

Finanzielle Auswirkungen:
Der	finanzielle	Mehraufwand	dieser	Maßnahme	beläuft	sich	auf	ca.	12.310,-	
€.

Begründung:
Aufgrund	der	Nichtbesetzung	der	Planstelle	der	Ordnungsamtsleitung	wird	
die	bisherige	Wahlleiterin	nicht	mehr	mit	Entgeltgruppe	12,	sondern	mit	Ent-
geltgruppe	6	vergütet.	Durch	eine	Fachkräftezulage	i.	H.	v.	750,-	€ monat-
lich	soll	hier	dem	weiterhin	zu	bearbeitenden	Aufgabenfeld	der	Wahlleitung	
Rechnung	getragen	werden.	Zwei	weitere	Mitarbeiterinnen	aus	dem	Bereich	
Ordnungsamt	sind	hierbei	unterstützend	tätig	und	sollen	mit	Fachkräftezula-
gen	i.	H.	v.	750,-	€	und	500,-	€	vergütet	werden.
Im	Hinblick	auf	die	Landtagswahlen	in	Brandenburg	am	22.09.2024	ist	mit	
einem	 sehr	 hohen	 Arbeitsaufwand	 zu	 rechnen,	 der	 sich	 auch	 angesichts	
einer	 zu	erwartenden	hohen	Wahlbeteiligung	ergibt.	Die	Übertragung	der	

Aufgaben	der	Wahlbehörde	auf	Mitarbeiter	anderer	Fachämter	ist	momen-
tan	aufgrund	der	fehlenden	Fachkompetenz	und	zeitlichen	Auslastung	nicht	
gegeben.

Zu	den	Aufgaben	der	Wahlbehörde	gehören	u.	a.:
–	 Anlegen	der	Wahlen	in	der	Software
–	 Führen	und	Pflegen	des	Wählerverzeichnisses
–	 Gestaltung	und	Erstellen	der	Wahlbenachrichtigungskarten
–	 Gestaltung	und	Ausstellung	von	Wahlscheinen
–	 Mitarbeit	beim	Rekrutieren	und	Berufen	von	Wahlhelfern
–	 diverse	Veröffentlichungen	(z.	B.	Amtsblatt,	Aushängekästen,	Internet)
–	 Einteilung	des	Wahlgebietes	mit	den	dazu	gehörenden	Wahllokalen
–	 Anträge	auf	Eintragung	ins	Wählerverzeichnis	und	Streichungen
–	 Entscheidungen	bei	Einsprüchen	gegen	das	Wählerverzeichnis
–	 Organisation	 und	 Logistik	 der	 Wahllokale	 (Verpflegung,	 Ausstattung	

usw.)
–	 Bestellung	von	Formularen,	Verträge	mit	Postdienstleistern
–	 Auszahlung	der	Erfrischungsgelder

Abstimmungsergebnis:
Anz.	d.	stimmberechtigten	Mitgl.	d.	GV:		 19
Anwesend:		 17
Ja-Stimmen:		 17
Nein-Stimmen:		 /
Stimmenthaltungen:		 /
von	der	Abst.	u.	Berat.	gem.	§	22	BbgKVerf	ausgeschlossen:		 /

07.08.2024

Holm  Kolbatz-Thiel
Bürgermeister  Vorsitzende der Gemeindevertretung
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BESCHLUSS – 47-2024 aus der 7. Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, 06.08.2024

Einreicher: 
Bürgermeister

Öffentlicher Sitzungsteil

Beschlussvorlagen
8.2 – Aufhebung des Beschlusses 45-2024 und Nachbesetzung der 
Planstelle Sachbearbeitung Tiefbau & Grünflächen (47-2024)

Beschluss:
Die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Bestensee	beschließt	die	Nachbe-
setzung	der	Planstelle	Sachbearbeiter(in)	Tiefbau	&	Grünflächen	während	
der	vorläufigen	Haushaltsführung	2024.

Begründung:
Die	Kommunalaufsicht	des	Landkreises	Dahme-Spreewald	 informierte	die	
Verwaltung	darüber,	dass	der	am	02.07.2024	gefasste	Beschluss	45-2024	
zu	beanstanden	sei,	da	der	Beschluss	als	Tischvorlage	eingereicht	wurde	
und	die	Öffentlichkeit	sich	nicht	ausreichend	mit	der	Beschlussvorlage	hätte	
beschäftigen	können.	Deshalb	wurde	der	Beschluss	45-2024	auch	nicht	im	
Amtsblatt	Nr.	7-2024	veröffentlicht.	Aus	diesem	Grund	muss	der	Beschluss	
45-2024	aufgehoben	und	ein	neuer	Beschluss	gefasst	werden.

Aufgrund	einer	Kündigung	zum	30.09.2024	muss	die	im	Bauamt	angeglie-
derte	 Sachbearbeiterstelle	 Tiefbau	 &	 Grünflächen	 neu	 besetzt	 werden.	
Diese	Beschlussfassung	ist	erforderlich,	da	sich	die	Gemeinde	zum	jetzigen	
Zeitpunkt	in	der	vorläufigen	Haushaltsführung	befindet.	Diese	Sachbearbei-
terstelle	muss	besetzt	werden,	da	hier	kommunale	Pflichtaufgaben	erledigt	
werden	 und	 es	 keine	 weiteren	 personellen	 Ressourcen	 im	 Kreis	 der	 vor-
handenen	Beschäftigten	gibt.	Die	Weiterführung	dieser	notwendigen	Ver-
waltungsaufgabe	ist	unaufschiebbar	und	steht	daher	im	Einklang	mit	§	69	
Abs.	1	Nr.	1	BbgKVerf.

Abstimmungsergebnis:
Anz.	d.	stimmberechtigten	Mitgl.	d.	GV:		 19
Anwesend:		 17
Ja-Stimmen:		 17
Nein-Stimmen:		 /
Stimmenthaltungen:		 /
von	der	Abst.	u.	Berat.	gem.	§	22	BbgKVerf	ausgeschlossen:		 /

07.08.2024

Holm  Kolbatz-Thiel
Bürgermeister  Vorsitzende der Gemeindevertretung

BESCHLUSS – 48-2024 aus der 7. Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, 06.08.2024

Einreicher: 
Bürgermeister

Öffentlicher Sitzungsteil

Beschlussvorlagen
8.3 – Nachbesetzung von Planstellen im Einwohnermeldeamt 
(48-2024)

Beschluss:
Die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Bestensee	beschließt	die	teilweise	
Aufhebung	der	Haushaltssperre	und	gibt	Haushaltsmittel	 für	die	Nachbe-
setzung	von	Planstellen	im	Bereich	Einwohnermeldeamt,	Produkt	12110	und	
12210,	frei.
Begründung:
Die	 Angelegenheiten	 der	 Meldebehörde	 einer	 Kommune	 sind	 Pflichtauf-
gaben,	die	sowohl	im	eigenen	als	auch	im	übertragenen	Wirkungskreis	zu	
erfüllen	 sind.	 Der	 Gemeinde	 Bestensee	 sind	 neben	 eigenen	 kommunalen	
Meldeangelegenheiten auch meldebehördliche Aufgaben im Auftrag des 
Landes	Brandenburg	und	des	Bundes	übertragen.	Da	sich	die	Mitarbeite-
rinnen	des	Einwohnermeldeamtes	 innerhalb	der	Gemeindeverwaltung	auf	

andere	Sachbearbeiterstellen	bewerben	bzw.	umsetzen	möchten,	 besteht	
die	Möglichkeit,	dass	diese	Stellen	nicht	mehr	besetzt	sein	könnten.	Deshalb	
ist	es	bereits	zu	diesem	Zeitpunkt	ratsam,	dass	die	vakanten	Stellen	bereits	
jetzt	mit	einem	Beschluss	zur	Nachbesetzung	bedacht	werden.	Sollte	es	im	
Bewerbungsverfahren	zu	anderen	Entscheidungen	kommen,	kann	dieser	Be-
schluss	als	obsolet	betrachtet	werden,	da	dann	die	Stellen	besetzt	bleiben.	
Die	Weiterführung	dieser	notwendigen	Verwaltungsaufgabe	ist	unaufschieb-
bar	und	steht	daher	im	Einklang	mit	§	69	Abs.	1	Nr.	1	BbgKVerf.

Abstimmungsergebnis:
Anz.	d.	stimmberechtigten	Mitgl.	d.	GV:		 19
Anwesend:		 17
Ja-Stimmen:		 17
Nein-Stimmen:		 /
Stimmenthaltungen:		 /
von	der	Abst.	u.	Berat.	gem.	§	22	BbgKVerf	ausgeschlossen:		 /

07.08.2024

Holm  Kolbatz-Thiel
Bürgermeister  Vorsitzende der Gemeindevertretung

Öffentliche Bekanntmachung – Zeitpunkt und Ort des Verfahrens zur  
Sprachstandsfeststellung für Kinder im Jahr vor der Einschulung

Sehr	 geehrte	 Eltern,	 deren	 Kinder	 im	 Jahr	 2025	 eingeschult	 werden,	 die	
verpflichtende	Sprachstandsfeststellung	zur	Durchführung	der	kompensatori-
schen	Sprachförderung	für	Kinder	aus	Bestensee	und	dem	Ortsteil	Pätz	findet	
bis	zum	30.	Oktober	2024	in	folgenden	Kindertagesstätten	statt:

Ort der Sprachstandsfeststellung

Kinder	der	Waldkita	Pätz	 Waldkita	Pätz
Fernstr.	8
15741	Bestensee
Tel.	033763/61959
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Kinder	der	Kita	Zwergenland Kita	Zwergenland
Waldstr.	31
15741	Bestensee
Tel.	0151/57477518

Kinder des Kinderdorfes Kinderdorf
Zeesener	Str.	17
15741	Bestensee
Tel.	033763/22819-100

Hauskinder	 (Kinder	 die	 derzeit	
keine	 der	 o.	 g.	 Einrichtungen	
besuchen)

Kinderdorf
Zeesener	Str.	17
15741	Bestensee
Tel.	033763/22819-100

Alle	Kinder,	die	an	dem	Verfahren	zur	Sprachstandsfeststellung	im	Jahr	vor	
der	Einschulung	teilgenommen	haben,	erhalten	eine	Teilnahmebestätigung,	
die	von	den	Eltern	bei	der	Schulanmeldung	vorzulegen	ist.

Bestensee, 18.06.2024

i. A. Hinzpeter
Hauptamtsleiterin

Wahlbekanntmachung 
für die Wahl zum 8. Landtag Brandenburg am 22. September in der Gemeinde Bestensee

1.		 Am	Sonntag, den 22. September 2024	findet	die	Wahl	zum	8.	Landtag	Brandenburg	statt.	Die	Wahl	dauert	von	08:00 bis 18:00 Uhr.

2.  Die Gemeinde Bestensee	ist	für	die	Wahl	zum	8.	Landtag	Brandenburg	dem	Wahlkreis	26	(Dahme-Spreewald	I)	zugeordnet.
2.1.	Das	Wahlgebiet,	die	Gemeinde	Bestensee,	ist	in	folgende	6 allgemeine Wahlbezirke	eingeteilt:

	 Auf	den	Wahlbenachrichtigungen,	die	den	Wahlberechtigten	bis	spä-
testens	01.	September	(Sonntag)	zugehen,	sind	der	Wahlbezirk	und	der	
Wahlraum	angegeben	(ggf.	inklusive	eines	Hinweises	auf	die	Barriere-
freiheit),	in	dem	der/die	Wahlberechtigte	wählen	kann.

	 Behinderte	Wähler/innen	können,	wenn	der	zuständige	Wahlraum	nicht	
behindertengerecht	ist,	bei	der	Wahlbehörde	Briefwahlunterlagen	zur	
Ausübung	des	Wahlrechts	beantragen.

2.2.	Zudem	werden	 in	der	Gemeinde	Bestensee	anlässlich	der	Wahl	 zum	
8.	Landtag	Brandenburg	drei Briefwahlbezirke gebildet und mit Brief-
wahlvorständen	besetzt.	Ein	Briefwahlbezirk	umfasst	dabei	mehrere	ihm	
zugeordnete	allgemeine	Wahlbezirke.

	 Die	Briefwahlvorstände	treten	am	Wahltag,	um	15:00	Uhr,	in	folgenden	
Räumen	des	Feuerwehrgerätehauses	(15741	Bestensee,	Eichhornstraße	
4	–	5)	zusammen:

–	 Raum	1	–	Briefwahlvorstand	BW	Bestensee	I	FFW	(9301)
•	 Wahlbezirke	1	–	2

–	 Raum	2	–	Briefwahlvorstand	BW	Bestensee	II	FFW	(9302)
•	 Wahlbezirke	3	–	4

–	 Raum	3	–	Briefwahlvorstand	BW	Bestensee	III	FFW	(9303)
•	 Wahlbezirke	5	–	6

3.		 Jede	wahlberechtigte	Person	kann	nur	in	dem	Wahlraum	des	Wahlbe-
zirks	wählen,	in	dessen	Wählerverzeichnis	sie	eingetragen	ist.

	 Die	wahlberechtigten	Personen	haben	die	Wahlbenachrichtigung	und	
ein	gültiges	Personaldokument	mit	Lichtbild	(z.	B.	Personal-/	Identitäts-
ausweis	oder	Reisepass)	zur	Wahl	mitzubringen.

	 Auf	Verlangen	des	Wahlvorstandes	hat	sich	die	wahlberechtigte	Person	
auszuweisen.

	 Die	Wahlbenachrichtigung	soll	bei	der	Wahl	abgegeben	werden.

Wahlbezirk Wahlraum Barrierefreiheit 

Nr. Bezeichnung

01 Mensa Grundschule Mensa Grundschule Haupteingang
Goethestraße	15
15741	Bestensee

Ja

02 Mehrgenerationenhaus 1 Mehrgenerationenhaus 1
Waldstraße	33
15741	Bestensee

Ja

03 Hort Grundschule Hort	Grundschule	Eingang	über	Reuterstraße
Goethestraße	15
15741	Bestensee

Ja

04 Gemeindesaal Gemeindesaal
Eichhornstraße	4–5
15741	Bestensee

Ja

05 Mehrgenerationenhaus 2 Mehrgenerationenhaus 2
Waldstraße	33
15741	Bestensee

Ja

06 Waldkita	Pätz Waldkita	Pätz
Fernstraße	8
15741	Bestensee

Ja
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4.	 Gewählt	wird	mit	amtlich	hergestellten	Stimmzetteln	 (entsprechende	
Muster	hängen	in	den	Wahllokalen	aus).	Jede	wahlberechtigte	Person	
erhält	bei	Betreten	des	Wahlraums	einen	Stimmzettel	 zur	 jeweiligen	
Wahl	ausgehändigt,	zu	der	er/sie	wahlberechtigt	ist.

	 Die	Stimmzettel	werden	die	mit	Beschluss	des	zuständigen	Wahlaus-
schusses	zugelassenen	Wahlvorschläge	enthalten.

	 Der	jeweilige	Stimmzettel	muss	von	der	wahlberechtigten	Person	in	ei-
ner	Wahlkabine	des	Wahlraums	oder	in	einem	besonderen	Nebenraum	
unbeobachtet	gekennzeichnet	und	in	der	Weise	gefaltet	werden,	dass	
seine	Stimmabgabe	nicht	erkennbar	 ist.	 In	der	Wahlkabine	darf	nicht	
fotografiert	oder	gefilmt	werden.

4.1.	Für	die	Wahl	zum 8. Landtag Brandenburg	gilt:
	 Jede	wahlberechtigte	Person	hat	eine Erststimme und eine Zweit-

stimme.
	 Der	Stimmzettel	enthält	jeweils	in	der	Reihenfolge	der	Wahlvorschlags-

nummern
a)	 für	 die	Wahl	 in	den	Wahlkreisen	die	 zugelassenen	Kreiswahlvor-

schläge	 unter	Angabe	 von	 Familiennamen,	 Vornamen,	Beruf	 oder	
Tätigkeit	und	Wohnort	der	oder	des	Bewerbenden,	bei	Kreiswahl-
vorschlägen	von	Parteien,	politischen	Vereinigungen	und	Listenver-
einigungen	 außerdem	 deren	 Namen	 und,	 sofern	 sie	 eine	 Kurzbe-
zeichnung	verwenden,	auch	diese,

b)	 für	die	Wahl	nach	Landeslisten	die	Namen	der	Parteien,	politischen	
Vereinigungen	und	Listenvereinigungen	und,	sofern	sie	eine	Kurzbe-
zeichnung	verwenden,	auch	diese,	sowie	die	Namen	der	ersten	fünf	
Bewerbenden	der	zugelassenen	Landeslisten.

	 Die	wahlberechtigte	Person	gibt
a)	 ihre	Erststimme	in	der	Weise	ab,	dass	sie	durch	ein	auf	den	Stimm-

zettel	gesetztes	Kreuz	oder	auf	andere	Weise	eindeutig	kenntlich	
macht,	welcher	oder	welchem	Bewerbenden	sie	gelten	soll,

b)	 ihre	 Zweitstimme	 in	 der	 Weise	 ab,	 dass	 sie	 durch	 ein	 auf	 den	
Stimmzettel	 gesetztes	 Kreuz	 oder	 auf	 andere	 Weise	 eindeutig	
kenntlich	macht,	welcher	Landesliste	sie	gelten	soll.

 Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht 
abgegebene Stimme ungültig.

5.	 Die	Wahlhandlung,	die	Zulassung	oder	Zurückweisung	der	Wahlbriefe	
sowie	die	Ermittlung	und	Feststellung	des	jeweiligen	(Brief-)Wahlergeb-
nisses	im	(Brief-)Wahlbezirk	erfolgen	in	öffentlicher	Sitzung.

	 Jedermann	hat	Zutritt,	soweit	das	ohne	Beeinträchtigung	des	Wahlge-
schäfts möglich ist.

6.	 Wahlberechtigte	Personen,	die	einen	Wahlschein	besitzen,	können	in	
dem	Wahlgebiet	in	dem	der	Wahlschein	ausgestellt	ist,
a)	 durch	Stimmabgabe	in	einem	beliebigen	Wahlbezirk	dieses	Wahl-

gebiets oder
b)	 durch	Briefwahl	teilnehmen.

	 Wahlberechtigte	Personen,	die	keinen	Wahlschein	besitzen,	können	ihre	
Stimme	nur	in	dem	für	sie	zuständigen	Wahllokal	abgeben.

7.	 Wer	durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	bei	der	Gemeinde Bestensee, 
Eichhornstraße 4 – 5, 15741 Bestensee	einen	Antrag	auf	Erteilung	
eines	Wahlscheins	stellen.	Dies	kann	während	der	allgemeinen	Sprech-
zeiten	des	Rathauses	persönlich	oder	schriftlich	unter	Verwendung	des	
Vordrucks	auf	der	Rückseite	der	Wahlbenachrichtigung	geschehen.

	 Daraufhin	 werden	 die	 zur	 Briefwahl	 erforderlichen	 Unterlagen	 (der	
Wahlschein,	ein	amtlich	hergestellter	Stimmzettel,	ein	amtlich	herge-
stellter	 Stimmzettelumschlag	 sowie	 ein	 amtlich	 hergestellter	 Wahl-
briefumschlag)	 entweder	 an	 den/die	 Antragsteller/in	 versendet	 oder	

während	der	allgemeinen	Sprechzeiten	zur	Abholung	bereitgehalten.
	 Der/Die	 Briefwähler/in	 hat	 seinen/ihren	 Wahlbrief	 mit	 dem	 entspre-

chenden	Stimmzettel	(jeweils	im	verschlossenen	Stimmzettelumschlag)	
und	dem	unterschriebenen	Wahlschein	so	rechtzeitig	der	auf	dem	Wahl-
briefumschlag	angegebenen	Stelle	zuzuleiten,	dass	dieser	dort	spätes-
tens	am	Wahltag	bis	18:00	Uhr	eingeht.

	 Wahlbriefe	können	auch	bei	der	auf	dem	Wahlbriefumschlag	angege-
benen	Stelle	am	Wahltag	bis	18:00	Uhr	abgegeben	werden.

	 Nach	Eingang	des	Wahlbriefes	bei	der	zuständigen	Wahlleiterin	darf	
dieser	nicht	mehr	zurückgegeben	werden.

8.	 Für	die	Stimmabgabe	durch	Briefwahl	gelten	folgenden	Regelungen:
a)	 Die	wahlberechtigte	Person	kennzeichnet	persönlich	und	unbeob-

achtet	seinen/ihren	Stimmzettel.
b)	 Sie	legt	den	Stimmzettel	unbeobachtet	in	den	amtlichen	Stimmzet-

telumschlag und verschließt diesen.
c)	 Sie	unterschreibt	unter	Angabe	des	Ortes	und	des	Tages	die	auf	dem	

Wahlschein	vorgedruckte	Versicherung	an	Eides	statt	zur	Briefwahl.
d)	 Sie	 legt	den	verschlossenen	Stimmzettelumschlag	und	den	unter-

schriebenen	Wahlschein	in	den	amtlichen	Wahlbriefumschlag.
e)	 Sie	verschließt	den	Wahlbriefumschlag	und	übersendet	diesen	an	

die zuständige Stelle.
	 Hat	die	wahlberechtigte	Person	einen	Stimmzettel	verschrieben,	diesen	

oder	einen	Stimmzettelumschlag	unbrauchbar	gemacht,	so	werden	ihr	
auf	Verlangen	entsprechend	neue	Briefwahlunterlagen	ausgehändigt.	
Die	Wahlbehörde	behält	 den	alten	Stimmzettel	 oder	Stimmzettelum-
schlag ein.

	 Für	die	Stimmabgabe	behinderter	wahlberechtigter	Personen	gilt	Fol-
gendes:

	 Hat	die	wahlberechtigte	Person	den	Stimmzettel	durch	eine	Hilfsperson	
kennzeichnen	 lassen,	so	hat	diese	durch	Unterschreiben	der	entspre-
chenden	Versicherung	an	Eides	statt	zur	Briefwahl	zu	bestätigen,	dass	
sie	den	Stimmzettel	nach	dem	Willen	der	wahlberechtigten	Person	ge-
kennzeichnet	hat.

	 Holt	 die	 wahlberechtigte	 Person	 persönlich	 den	 Wahlschein	 und	 die	
Briefwahlunterlagen	bei	der	Wahlbehörde	ab,	so	soll	er/sie	die	Gele-
genheit	haben,	die	Briefwahl	an	Ort	und	Stelle	auszuüben.	Die	Wahl-
behörde	nimmt	die	Wahlbriefe	entgegen,	hält	sie	unter	Verschluss	und	
übergibt	sie	rechtzeitig	bis	zum	Wahltag	der	zuständigen	Stelle.

9.	 Jede	wahlberechtigte	Person	kann	 ihr	Wahlrecht	nur	einmal	und	nur	
persönlich	ausüben.

	 Wer	 unbefugt	 wählt	 oder	 sonst	 ein	 unrichtiges	 Ergebnis	 einer	 Wahl	
herbeiführt	 oder	 das	 Ergebnis	 verfälscht,	 wird	 mit	 Freiheitsstrafe	 bis	
zu	5	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft;	auch	der	Versuch	ist	strafbar	 
(§	170a	Abs.	1	und	3	des	Strafgesetzbuches).

10.	 Ein	Abdruck	der	Wahlbekanntmachung	ist	vor	Beginn	der	Wahlhandlung	
am	oder	im	Eingang	des	Gebäudes,	in	dem	sich	der	Wahlraum	befindet,	
anzubringen.

	 Dem	Abdruck	sind	die	für	den	Wahlbezirk	maßgebenden	Stimmzettel	
für	die	Wahl	zum	8.	Landtag	Brandenburg	als	deutlich	gekennzeichnete	
Muster	beizufügen.

Bestensee, 13.08.2024

gez. R. Keller
Wahlleiterin der Gemeinde Bestensee
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Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 8. Landtag Brandenburg  

am 22. September

1. Zeit und Ort der Auslegung
Das	Wählerverzeichnis	für	die	Gemeinde	Bestensee	zu	der	oben	genannten	
Wahl	wird	in	der	Zeit	vom	Montag,	dem	02. September 2024, bis zum	Frei-
tag,	dem	06. September 2024	in	der	Verwaltung	der	Gemeinde	Bestensee,	
Eichhornstraße	4	–	5,	15741	Bestensee	während	der	allgemeinen	Öffnungs-
zeiten	wie	folgt	für	Wahlberechtigte	zur	Einsichtnahme	bereitgehalten:

Tag Datum Uhrzeit

Montag 02. September 2024 Rathaus	geschlossen
Terminvereinbarung	möglich

Dienstag 03. September 2024 09:00	bis	12:00	Uhr
13:00	bis	18:00	Uhr

Mittwoch 04. September 2024 Rathaus	geschlossen
Terminvereinbarung	möglich

Donnerstag 05.	September	2024 09:00	bis	12:00	Uhr
13:00	bis	15:30	Uhr

Freitag 06. September 2024 Rathaus	geschlossen
Terminvereinbarung	möglich

Jede	wahlberechtigte	Person	hat	das	Recht,	die	Richtigkeit	oder	Vollstän-
digkeit	der	zu	seiner/ihrer	Person	im	Wählerverzeichnis	eingetragenen	Da-
ten	zu	überprüfen.	Sofern	eine	wahlberechtigte	Person	die	Richtigkeit	oder	
Vollständigkeit	der	Daten	von	anderen	im	Wählerverzeichnis	eingetragenen	
Personen	überprüfen	will,	hat	er/sie	Tatsachen	glaubhaft	 zu	machen,	aus	
denen	sich	eine	Unrichtigkeit	oder	Unvollständigkeit	des	Wählerverzeich-
nisses	ergeben	kann.	Das	Recht	auf	Überprüfung	besteht	nicht	hinsichtlich	
der	Daten	von	Wahlberechtigten,	für	die	im	Melderegister	ein	Sperrvermerk	
gem.	§	51	Abs.	1	des	Bundesmeldegesetzes	in	der	derzeit	geltenden	Fassung	
eingetragen ist.
Das	Wählerverzeichnis	wird	im	automatisierten	Verfahren	geführt.	Die	Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein besitzt.

2. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
Wer	das	Wählerverzeichnis	für	unrichtig	oder	unvollständig	hält,	kann	wäh-
rend	der	oben	genannten	Auslegungsfrist,	spätestens	jedoch	am	06.	Sep-
tember	2024,	bis	12	Uhr,	bei	der	Gemeinde	Bestensee,	Eichhornstraße	4	–	5,	
15741	Bestensee	Einspruch	einlegen.
Der	Einspruch	ist	schriftlich	oder	durch	Erklärung	zur	Niederschrift	persönlich	
oder	durch	einen	Bevollmächtigte/n	einzulegen.
Soweit	die	behaupteten	Tatsachen	nicht	offenkundig	sind,	hat	der/die	Ein-
spruchsführer/in	die	erforderlichen	Beweismittel	beizubringen.

3. Wahlbenachrichtigung
Wahlberechtigte,	die	 in	das	Wählerverzeichnis	eingetragen	sind,	erhalten	
spätestens bis zum 01. September 2024 (Sonntag) eine	Wahlbenach-
richtigung.	Auf	der	Rückseite	der	Wahlbenachrichtigung	befindet	sich	ein	
Vordruck	für	einen	Antrag	auf	Ausstellung	eines	Wahlscheins.
Wer	keine	Wahlbenachrichtigung	erhalten	hat,	aber	glaubt,	wahlberechtigt	
zu	sein,	muss	Einspruch	gegen	das	Wählerverzeichnis	einlegen,	wenn	er/sie	
nicht	Gefahr	laufen	will,	dass	er/sie	sein/ihr	Wahlrecht	nicht	ausüben	kann.
Wahlberechtigte,	die	nur	auf	Antrag	in	das	Wählerverzeichnis	eingetragen	
werden	und	die	bereits	einen	Wahlschein	und	Briefwahlunterlagen	bean-
tragt	haben,	erhalten	keine	Wahlbenachrichtigung.

4. Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
Ein	Antrag	auf	Eintragung	in	das	Wählerverzeichnis	–	nicht	von	Amts	wegen	
am	42.	Tag	vor	genannter	Wahl	(Sonntag,	der	11.	August	2024)	in	selbiges	
eingetragener	wahlberechtigter	Personen	–	ist	schriftlich	oder	als	Erklärung	
zur	Niederschrift	für	oben	genannte	Wahl	bis spätestens zum 07. Septem-
ber 2024 (Samstag)	bei	der	Gemeinde	Bestensee,	Eichhornstraße	4	–	5,	
15741	Bestensee	zu	stellen.
Die	antragstellende	Person	hat	der	Wahlbehörde	gegenüber	zu	versichern,	
dass	sie	bei	keiner	anderen	Wahlbehörde	die	Eintragung	in	das	Wählerver-
zeichnis beantragt hat.
Eine	 behinderte	 wahlberechtigte	 Person	 kann	 sich	 der	 Hilfe	 einer	 Person	
ihres	Vertrauens	bedienen.

5. Wahl mit Wahlschein
Wer	einen	Wahlschein	hat,	kann	in	einem	beliebigen	Wahlbezirk	des	Wahl-
gebiets	oder,	wenn	das	Wahlgebiet	in	mehrere	Wahlkreise	eingeteilt	ist,	nur	
in	einem	beliebigen	Wahlbezirk	des	Wahlkreises,	für	den	der	entsprechende	
Wahlschein	ausgestellt	ist,	oder	durch	Briefwahl	teilnehmen.

6. Voraussetzung für die Erteilung von Wahlscheinen
Einen	Wahlschein	erhält	auf	Antrag
a)		 eine	in	das	Wählerverzeichnis	eingetragene	wahlberechtigte	Person.	

Wahlscheine	können	bis	zum	Freitag, 20. September 2024, 18.00 Uhr, 
bei	der	Gemeinde	Bestensee,	Eichhornstraße	4	–	5,	15741	Bestensee	
mündlich	oder	schriftlich1	beantragt	werden.	Die	antragstellende	Person	
muss	Vor-	und	Familiennamen,	Geburtsdatum	und	ihre	Wohnanschrift	
angeben.

	 Wer	bei	nachgewiesener plötzlicher Erkrankung	 den	Wahlraum	
nicht	 oder	 nur	 unter	 unzumutbaren	 Schwierigkeiten	 aufsuchen	 kann,	
kann	den	Wahlschein	noch	bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen.

b)		 eine	 nicht	 in	 das	 Wählerverzeichnis	 eingetragene	 wahlberechtigte	
Person,	wenn
I.		 sie	nachweist,	dass	sie	ohne	ihr	Verschulden

–	 die	Antragsfrist	auf	Aufnahme	in	das	Wählerverzeichnis	oder
–	 die	Einspruchsfrist	gegen	das	Wählerverzeichnis	versäumt	hat,

II.	 ihr	 Recht	 auf	 Teilnahme	 an	 der	 Wahl	 erst	 nach	 Ablauf	 der	 An-
tragsfrist	für	die	Eintragung	in	das	Wählerverzeichnis	oder	die	Ein-
spruchsfrist	für	die	Berichtigung	des	Wählerverzeichnisses	entstan-
den	ist,

III.	 ihr	Wahlrecht	im	Einspruchsverfahren	festgestellt	worden	und	die	
Feststellung	 erst	 nach	 Abschluss	 des	 Wählerverzeichnisses	 zur	
Kenntnis der Gemeinde Bestensee gelangt ist.

	 Der	Wahlschein	kann	in	diesem	Fall	bei	a)	bezeichneter	Stelle	noch	
bis zum Wahltag, 15.00	Uhr,	schriftlich2,	elektronisch	oder	münd-
lich	beantragt	werden.

Wer	 den	 Antrag	 für	 eine	 andere	 Person	 stellt,	 muss	 durch	 Vorlage	 einer	
schriftlichen	Vollmacht	nachweisen,	dass	er/sie	dazu	berechtigt	ist.
Eine	behinderte	wahlberechtigte	Person	kann	sich	bei	der	Antragstellung	der	
Hilfe	einer	anderen	Person	bedienen.

7. Briefwahlunterlagen
Ergibt	sich	aus	dem	Wahlscheinantrag	nicht,	dass	die	wahlberechtigte	Per-
son	vor	einem	Wahlvorstand	wählen	will,	so	sind	dem	Wahlschein	beizu-
fügen:
–	 ein	amtlicher	Stimmzettel	für	die	vorgenannte	Wahl,
–	 ein	amtlicher	Stimmzettelumschlag	für	die	vorgenannte	Wahl,
–	 ein	amtlicher,	mit	der	vollständigen	Anschrift,	an	die	der	Wahlbrief	zu-

rückzusenden	 ist,	versehener	Wahlbriefumschlag	 für	die	vorgenannte	
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Wahl	und
–	 ein	Merkblatt	zur	Briefwahl	für	die	jeweilige	Wahl.
Grundsätzlich	werden	Wahlschein	und	Briefwahlunterlagen	übersandt.	Sie	
können	jedoch	auch	durch	die	Wahlberechtigten	persönlich	(bis	spätestens	
am	Wahltag,	15.00	Uhr)	abgeholt	werden.	An	andere	Personen	können	diese	
Unterlagen	nur	ausgehändigt	werden,	wenn	die	Berechtigung	zur	Empfang-
nahme	der	Unterlagen	durch	Vorlage	einer	schriftlichen	Vollmacht	und	einen	
amtlichen	Ausweis	nachgewiesen	wird	und	die	bevollmächtigte	Person	nicht	
mehr	als	vier	Wahlberechtigte	vertritt;	dies	hat	sie	der	Gemeinde	Bestensee	
vor	Empfangnahme	der	Unterlagen	schriftlich	zu	versichern.
Mit	der	Erteilung	eines	Wahlscheins	mit	Briefwahlunterlagen	wird	für	die	
wahlberechtigte	 Person	 im	 Wählerverzeichnis	 die	 Ausstellung	 des	 Wahl-
scheins	vermerkt.	Dieser	Vermerk	hat	zur	Folge,	dass	die	wahlberechtigte	
Person	ohne	Wahlschein	weder	in	einem	Wahllokal	noch	per	Briefwahl	wäh-
len	kann.	Gehen	die	beantragten	Wahlunterlagen	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	
zu,	sollten	sich	die	betroffenen	Wahlberechtigten	umgehend	an	die	Wahl-
behörde	wenden.
Bis	spätestens	am	Wahltag,	15.00	Uhr,	besteht	noch	die	Möglichkeit,	einen	
neuen	Wahlschein	zu	beantragen,	wenn	glaubhaft	versichert	wird,	dass	der	
beantragte	Wahlschein	nicht	zugegangen	ist.
Verlorene	Wahlscheine	und	Stimmzettel	werden	nicht	ersetzt.

8. Hilfeleistung bei der Stimmabgabe
Eine	 wahlberechtigte	Person,	 die	 des	 Lesens	 unkundig	 oder	 wegen	 einer	
Behinderung	an	der	Abgabe	ihrer	Stimme	gehindert	ist,	kann	sich	zur	Stimm- 
abgabe	der	Hilfe	einer	anderen	Person	bedienen.	Die	Hilfsperson	muss	das	
16.	Lebensjahr	vollendet	haben.	Die	Hilfeleistung	ist	auf	technische	Hilfe	bei	
der	Kundgabe	einer	von	der	wahlberechtigten	Person	selbst	getroffenen	und	
geäußerten	Wahlentscheidung	beschränkt.	Auf	dem	jeweiligen	Wahlschein	
hat	der/die	Wähler/in	oder	die	Hilfsperson	gegenüber	der	Wahlbehörde	an	
Eides	statt	zu	versichern,	dass	der	Stimmzettel	persönlich	gekennzeichnet	
worden	ist.
Unzulässig wäre eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-

flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
Die	Hilfsperson	ist	zur	Geheimhaltung	der	Kenntnisse	verpflichtet,	die	sie	bei	
der	Hilfeleistung	von	der	Wahl	einer	anderen	Person	erlangt.

9. Briefwahl
Bei	der	Briefwahl	muss	die	wahlberechtigte	Person	den	jeweiligen	Wahl-
brief	 so	 rechtzeitig	an	die	angegebene	Stelle	absenden,	dass	dieser	dort 
spätestens am Wahltag, dem 22. September 2024, bis 18.00 Uhr, ein-
geht.
Der	 vorgenannte	 Wahlbrief	 muss	 in	 einem	 verschlossenen	 Wahlbriefum-
schlag	enthalten:
–	 den	Wahlschein,
–	 in	einem	verschlossenen	Stimmzettelumschlag	den	Stimmzettel.
Die	Wahlbriefe	werden	innerhalb	der	Bundesrepublik	Deutschland	ohne	be-
sondere	Versendungsform	ausschließlich von der Deutschen Post AG 
unentgeltlich	befördert.	Er	kann	auch	bei	der	auf	dem	jeweiligen	Wahlbrief	
angegebenen	Stelle	abgegeben	werden.

Bestensee, 13.08.2024

gez. R. Keller
Wahlleiterin der Gemeinde Bestensee

1		 Die	Schriftform	gilt	auch	durch	Telegramm,	Fernschreiben,	Telefax,	E-Mail	oder	durch	
sonstige	dokumentierbare	Übermittlung	in	elektronischer	Form	als	gewahrt,	wenn	der	
Antrag	auch	den	Tag	der	Geburt	der	antragstellenden	Person	enthält.	Eine	fernmünd-
liche Antragstellung ist unzulässig.

2		 Die	Schriftform	gilt	auch	durch	Telegramm,	Fernschreiben,	Telefax,	E-Mail	oder	durch	
sonstige	dokumentierbare	Übermittlung	in	elektronischer	Form	als	gewahrt,	wenn	der	
Antrag	auch	den	Tag	der	Geburt	der	antragstellenden	Person	enthält.	Eine	fernmünd-
liche Antragstellung ist unzulässig.

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht wahlberechtigter Personen,  
der Verarbeitung ihrer Daten als Wahlhelfer/in zu widersprechen

In	Vorbereitung	der	Wahl	zum	8.	Landtag	Brandenburg	am	22.	September	
2024	ist	die	Gemeinde	Bestensee	in	ihrer	Funktion	als	Wahlbehörde	entspre-
chend	§	46	Abs.	5	des	Wahlgesetzes	für	den	Landtag	Brandenburg	(Branden-
burgisches	Landeswahlgesetz	–	BbgLWahlG)	befugt,	folgende	personenbe-
zogene	Daten	von	Wahlberechtigten,	die	 zur	Tätigkeit	 in	Wahlvorständen	
geeignet	sind,	zum	Zweck	ihrer	Berufung	zu	Mitgliedern	von	Wahlvorständen	
zu	erheben	und	zu	verarbeiten:

–	 Vor-	und	Familiennamen,
–	 Wohnort	und	Anschrift,
–	 Telefonnummern	und	E-Mail-Adressen,
–	 Tag	der	Geburt,
–	 Bisherige	Mitwirkung	in	Wahlvorständen	sowie	die	jeweils	ausgeübte	

Funktion

Die	wahlberechtigten	Personen	haben	das	Recht,	der	Verarbeitung	ihrer	vor-

genannten	Daten	–	auch	für	künftige	Wahlen	–	zu	widersprechen.	Der	Wi-
derspruch	ist	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	gegenüber	der	Wahlbehörde	
(Gemeinde	Bestensee,	Eichhornstraße	4–5,	15741	Bestensee)	zu	erklären.
Auf	das	Widerspruchsrecht	nach	Artikel	21	der	Verordnung	(EU)	2016/679	
des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.	 April	 2016	 zum	
Schutz	natürlicher	Personen	bei	 der	Verarbeitung	personenbezogener	Da-
ten,	 zum	 freien	 Datenverkehr	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	 95/46/EG	
(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	
22.11.2016,	 S.	 72)	 ist	 vor	 jeder	 Wahl	 durch	 öffentliche	 Bekanntmachung	
hinzuweisen.

Bestensee, 13.08.2024

gez. R. Keller
Wahlleiterin der Gemeinde Bestensee

— Ende des amtlichen Teils —
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aktuelles aus der gemeiNde

Viel los im mehrgenerationenhaus

Spannende Ferienprojekte
Im Mehrgenerationenhaus 
fanden die gesamten Som-

merferien abwechslungsreiche 
Projekte für Kinder ab 6 Jahren 
statt. Angefangen hat das Ange-
bot mit einer Kreativ-Woche. Hier 
durften die Kinder Naturmateria-
lien Bilder und Geschenke bas-
teln, die die Kinder zuvor bei ei-
nem Waldspaziergang gesam- 
melt haben. Es konnte aber auch 
gemalt, geklebt und auf unter-
schiedliche Weise kreativ deko-
riert werden. Hierfür fanden Stei-
ne oder Geschenktüten großen 
Anklang.
In der zweiten Ferienwoche durf-
ten die Kinder am Thema „Kera-
mik“ teilnehmen. Dieses Projekt 
wurde mit der sechsten Woche 
kombiniert. Zu Beginn konnten 
alle Mädchen & Jungs Schalen, 
Teller oder ähnliche kreative Din-
ge aus Ton anfertigen, die dann 
im zweiten Teil noch hübsch be-
malt und dekoriert wurden.
Die dritte Ferienwoche hat sich 
dem Motto „Werken“ gewidmet. 
Im ersten Teil wurden Nistkästen 
gebaut, die dann mit Blättern 

verziert werden konnten. In der 
zweiten Hälfte der Woche wurde 
gezeigt, wie man ein Fahrrad re-
parieren kann und die Kinder 
konnten auch selbst alle gezeig-
ten Schritte an einem ausrangier-
ten Fahrrad ausprobieren.
In der 4. Woche ging es sportlich 
zu. Das Projektthema war dies-
mal „Sport & Bewegung“. Das 
herrliche Sommerwetter kam 
hier ganz gelegen, sodass viele 
Spiele an der frischen Luft durch-
geführt werden konnten und 
Ausflüge in die nähere Umge-
bung und sogar bis zum Strand in 
Pätz möglich waren. 
In der „Nähen“-Woche durften 
die Kinder ihre Lieblingskuschel-
tiere mitbringen und mit Nadel & 
Pfaden verarzten. T-Shirts, Ta-
schen, Beutel oder andere Stücke 
wurden kreativ, bunt und vielsei-
tig dekoriert. Hierzu standen 
Knöpfe, bunte Stoffe oder ähnli-
ches zur Verfügung.
Im Laufe der Wochen entstanden 
viele wunderschöne Geschenke 
für die lieben Verwandten. So 
wurde das ein oder andere Stück 

mit dem Schriftzug „Beste Oma“ 
versehen.
Es war eine vielseitige und sehr 
kreative Zeit, an denen alle Kinder 
großen Spaß hatten. Für das leib-
liche Wohl wurde stets gesorgt. 
Kleine Pausen mit Spielen, wie 
Feuer, Wasser & Sturm sorgten 
für die dringend notwendige Be-
wegung und noch mehr Spaß.
In jeder Woche haben zwischen 
8–10 Kinder teilgenommen, die 
sich vorher kaum oder gar nicht 
gekannt haben. Neue Freund-
schaften konnten durch die Feri-
enprojekte entstehen und jedes 
Kind geht mit einem Andenken 
und vielen schönen Erinnerun-

gen nach Hause.
Das Team des Mehrgeneratio-
nenhaus möchte sich bei allen 
ehrenamtlichen Helfern bedan-
ken, die dieses Ferienprogramm 
ermöglicht haben. Ohne die Un-
terstützung der freiwilligen En-
gagierten hätten wir die Wochen 
nicht so spannend, aufregend, 
abwechslungs- und lehrreich 
durchführen können.
Haben Sie auch Lust uns bei dem 
einen oder anderen Projekt zu un-
terstützen? Dann melden Sie sich 
einfach unter Tel.: 033763 22554 
oder kommen ins Mehrgenerati-
onenhaus in der Waldstraße 33.
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FFW erhält neues Schlauchboot
Bestensee ist geprägt von ei-
ner Wald- und Seenland-

schaft. Badeunfälle oder Einsät-
ze auf dem Wasser kommen 
zum Glück nur selten vor, gehö-
ren aber auch zum Aufgabenbe-
reich der Freiwilligen Feuerwehr 
Bestensee. Um die Rettung von 
Menschen auf den Gewässern 
zu realisieren, benötigte die Frei-
willige Feuerwehr Bestensee ein 
neues Schlauchboot. „Das alte 
Feuerwehrschlauchboot war 
nach knapp 30 Jahre Dienstzeit 
am Nutzungsende. Mehrmals 
am Tag musste es aufgepumpt 
werden. Dieser Zustand war 

nicht mehr tragbar, da auch die 
Sicherheit der Kameradinnen 
und Kameraden zu gewährleis-
ten ist. Deshalb musste das Boot 
ersetzt werden.“, so Bürgermeis-
ter Roland Holm. 
Im Juli kam das neue Schlauch-
boot in der Freiwilligen Feuer-
wehr an. Gerätewart Toni Höltge 
holte das Boot bei einem Feuer-
wehrausstatter in Paderborn ab. 
Mit dem neuen Schlauchboot 
können wieder Rettungseinsätze 
auf den Seen der Gemeinde 
durchgeführt werden. 

Gemeinde Bestensee

Revierpolizei Bestensee

Polizeikommissarin Stefanie Moehl
Polizeiinspektion Dahme-Spreewald
Revierdienst am Sitz der PI
Köpenicker Straße 26 | 15711 Königs Wusterhausen
Tel.: 03375 270 1046 | Mobil: 0170/7090944
Fax: 0331 28346151764  
stefanie.moehl@polizei.brandenburg.de

Vertretung:
Revierpolizei Mittenwalde
PHK Siewert und POK Schulz
Tel.: 03375 270 1046
christian.siewert@polizei.brandenburg.de
stephan .schulz3@polizei.brandenburg .de

Sprechzeiten:
15741 Bestensee, Rathenaustraße 1
dienstags von 10 Uhr – 12 Uhr
(beim Besuch der Sprechzeit wird um eine vorherige  
Terminabsprache gebeten)

Notfall:
Notrufnummer 110
Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen:  
03375 2700
Anzeigenerstattung auch unter  
www.internetwache.brandenburg.de möglich

terminVereinbarung und öffnungszeiten

Informationen aus dem  
Einwohnermeldeamt

Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner,

wie im letzten Amtsblatt be-
kanntgeben, arbeitet das Ein-
wohnermeldeamt seit dem 
01.08.2024 nach Terminverein-
barung. Diese Maßnahme wur-
de notwendig, um die Landtags-
wahlen am 22.09.2024 
vorzubereiten. 
Weiterhin möchten wir darüber 
informieren, dass es im Oktober 
2024 zu Einschränkungen in den 
Öffnungszeiten des Einwohner-
meldeamtes kommen wird. Der 
Grund für die Einschränkungen 

sind Softwareumstellungen und 
damit verbundene Schulungs-
maßnahmen. Wir bitten die Ein-
schränkungen zu entschuldigen 
aber die Systemumstellung ist 
unumgänglich. Die genauen 
Schließzeiten werden im Amts-
blatt veröffentlicht.
Das Einwohnermeldeamt wird 
am 10.10.2024 und in der 42. Ka-
lenderwoche (14.10.2024 bis 
18.10.2024) geschlossen sein. 

Gemeinde Bestensee

ordnungsamt der gemeinde bestensee berät

Neue Hundehalterverordnung 
des Landes Brandenburg ab 
01.07.2024 in Kraft

Zum 01.07.2024 ist die neue 
Hundehalterverordnung des 

Landes Brandenburg in Kraft ge-
treten. 
Gemäß der Hundehalterverord-
nung sind nun alle Hunde, unab-
hängig von Größe oder Gewicht 
unverzüglich der örtlichen Ord-
nungsbehörde anzuzeigen. 
Hunde, die bislang nur steuer-
lich gemeldet waren, sind ord-
nungsbehördlich nachzumel-
den. 
Weiterhin ist jeder Hund, der äl-
ter als 8 Wochen ist, auf Kosten 
des Hundehalters dauerhaft mit 
Hilfe eines Mikrochip-Transpon-
ders gemäß ISO-Standard dauer-
haft zu kennzeichnen.
Hundehalter, die ihren Hund be-

reits der örtlichen Ordnungsbe-
hörde gemeldet haben, da ihre 
Hunde entweder ein Körperge-
wicht von mindesten 20 kg oder 
eine Widerristhöhe von mindes-
tens 40 cm hatten, brauchen 
nicht tätig zu werden.
Das Ordnungsamt der Gemein-
de Bestensee steht Ihnen für 
weitere Informationen zur Ver-
fügung. 
Die Gemeinde Bestensee bittet 
alle Hundehalter, sich mit den 
neuen Regelungen vertraut zu 
machen und zu befolgen.
Die neue Hundehalterverord-
nung finden Sie hier:
https://bravors.brandenburg.de/
sixcms/media.php/76/GVBl_
II_42_2024.pdf
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besucher herzlich Willkommen

Bestenseer Tischtennisspieler 
vor neuer Saison 

Nachdem die zurückliegen-
de Saison mit Erfolg durch 

die Bestenseer Tischtennisspie-
ler abgeschlossen wurde, geht es 
mit Zuversicht in die neue im 
September beginnende Saison.
Die erste Mannschaft hatte den 
Aufstieg in die Landesliga ge-
schafft und die zweite Besten-
seer Mannschaft konnte sich in 
der Relegation gegen Potsdam 
Waldstadt behaupten.
Am 21.09.2024 kommt es in der 
Landkost Arena zur ersten Lan-
desliga-Begegnung.
Erster Gegner für die Bestenseer 
werden die Sportsfreunde vom 
MTV Wünsdorf sein. Wenn man 
so will fast ein „Ortsderby“. Um 
14:00 Uhr geht es an die Tische. 
Mit Marcus Bothin, André Ah-
rens, Mahamed Abdulhadi und 

Georg Sperling ist die Mann-
schaft zusammengeblieben, die 
auch den Aufstieg schafften. 
Zielsetzung der Jungs ist der 
Klassenerhalt.
Ebenfalls am 21.09.2024, aber 
bereits um 10:00 Uhr müssen 
die Spieler der zweiten Besten-
seer Mannschaft an die Tische. 
Mit Leo Hentrich, Jürgen Barows-
ky, Ronny Uschner und Daniel 
Schirrmeister hat sich eine kom-
plett neue Truppe gefunden.
In der ersten Begegnung ist der 
KSV Sperenberg zu Gast. Auch 
das kommt einem „Ortsderby“ 
gleich.

Die Sportsfreunde würden sich 
freuen, interessierte Besucher zu 
diesen Wettkämpfen begrüßen 
zu können.

kostenlos für und über den landkreis

Informationsbroschüre
Sehr geehrte Damen und 
Herren,

die Landkreisverwaltung Dah-
me-Spreewald bereitet derzeit in 
Zusammenarbeit mit der Städ-
te-Verlag E. v. Wagner & J. Mitter-
huber GmbH aus Fellbach eine 
Informationsbroschüre für den 
Landkreis Dahme-Spreewald vor.
Diese Publikation, die den Bür-
gern und Gästen des Landkreises  
sowie sonstigen Interessenten 
in einer Auflage von 10.000 Ex-
emplaren im handlichen Format 
kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird, soll bis Ende des Jahres 
2024 erscheinen. Die Informati-
onsbroschüre gibt einen umfas-
senden Überblick über Wirt-
schaft, Tourismus, Kultur und 
Sehenswürdigkeiten, soziale 
und Bildungs-Einrichtungen der 
Region sowie über den Bürger-
service der Kreisverwaltung.
Diese Neuauflage vermittelt da-
rüber hinaus weitere interessan-
te und wissenswerte Informatio-
nen über Geschichte und 
Gegenwart und das Leben in un-
serem Landkreis. Zudem stellen 
sich in dieser Broschüre sämtli-

che landkreiszugehörigen Kom-
munen mit ihrem Portrait vor. 
Eine in der Broschüre enthaltene 
aktuelle mehrfarbige Kreis- und 
Freizeitkarte zum Ausfalten soll 
hierbei den Benutzern die Orien-
tierung erleichtern.
Gleichzeitig wird der hiesigen 
Geschäftswelt Gelegenheit ge-
boten, sich durch Werbeanzei-
gen vorzustellen, auf besondere 
Leistungen aufmerksam zu ma-
chen und unsere Landkreisver-
waltung in ihren Bemühungen  
zu bestärken, für die Region Dah-
me-Spreewald zu werben.
Die Anzeigenwerbung liegt in 
Verantwortung der Städte-Ver-
lag GmbH. Diesbezüglich wird 
der Verkaufsleiter des Verlages, 
Herr Olaf Burkhardt, die einzel-
nen Unternehmen in der nächs-
ten Zeit besuchen.
Seitens der Landkreisverwaltung 
Dahme-Spreewald wird dieses 
Projekt redaktionell durch Texte 
und Fotos unterstützt.

Susanne Rieckhoff
1. Beigeordnete und Dezernentin

Kathrin Veh
Pressereferentin

Beachten Sie den Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe des Bestwiners:

Redaktionsschluss: 25. September 2024
Erscheinungsdatum: 11. September 2024

anzeigen
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gelungen dank Vieler spenden und hilfen

Sommerfest im 525-jährigen Pätz
Am 27. Juli feierten wir zudem 
das 30. Pätzer Sommerfest.

Und gerade in diesem Jahr war 
das zum ersten Mal nicht so ganz 
selbstverständlich wie in den Jah-
ren zuvor. Das Problem bestand in 
der Finanzierung, da der Haushalt 
der Gemeinde Bestensee nicht 
bestätigt und somit auch das 
Geld für unser Sommerfest nicht 
verfügbar war. Es gab drei Alterna-
tiven: das Fest fällt aus oder wir 
nehmen das Angebot des Hei-
mat- und Kulturvereines Besten-
see an, das Pätzer Sommerfest zu 
übernehmen, oder wir bitten um 
Spenden. Nach einer Beratung be-
schlossen wir die dritte Variante. 
Der Heimatverein Pätz e. V. betei-
ligte sich mit 2000 Euro, die Firma 
Baudienstleistungen Maiko Kietz 
spendete 1000 Euro, die Jagdge-
nossenschaft Pätz unterstützte 

mit einer Spende von 300 Euro die 
Aktivitäten für die Kinder, der Ver-
ein der Freiwilligen Feuerwehr 
Pätz sponserte die Bühne und den 
DJ. Viele andere sorgten ebenfalls 
mit ihren Zuwendungen für die 
finanzielle Grundlage und somit 
für das Stattfinden unserer Veran-
staltung. Ihnen allen herzlichen 
Dank dafür!
Stück für Stück konnte nun der 
Ortsbeirat um Jürgen Ostländer 
die Realisierung des 30. Pätzer 
Sommerfestes in Angriff nehmen 
und das kulturelle Nachmittags-
programm aufstellen. Die drei 
Hauptgewinne für die Lotterie 
wurden beschafft. Sie waren ver-
lockend und die Lose schnell aus-
verkauft, aber auch dieses Mal 
konnte die große „Pätzer 
Traum“-Lotterie, die Moni und Pe-
ter Liebig damals ins Leben geru-

fen und etliche Jahre organisiert 
hatten, nicht getoppt werden.
Am Samstagvormittag bauten 
dann Schausteller, wie der Autos-
cooter, Los- und Schießbuden, so-
wie Vereine ihre Zelte auf, denn 
der Wetterbericht verhieß Erfri-
schungen von oben. Die Getränke- 
und Esswarenwagen hatten ihre 
Plätze eingenommen. Der Kaffee 
duftete neben dem Buffet mit 
Blechkuchen. Jürgen Ostländer er-
öffnete um 14 Uhr gemeinsam 
mit Bürgermeister Roland Holm 
die Veranstaltung. Pünktlich in 
diesem Jahr brachte der Heimat-
verein Pätz die aktualisierte Ge-
schichte unseres Dorfes „525 Jah-
re Pätz“ von Britta Bergter und 
Brigitte Lehmann-Dreistadt he-
raus. Beide stellten die Broschüre 
vor und nahmen gern das blumi-
ge Dankeschön des Ortsbeirates 
entgegen. Weiter ging es mit dem 
kulturellen Nachmittagspro-
gramm, bei dem u. a. die Line-Dan-
cers von Katrin Heckert auftraten 
und mit dem Rollator-Tanz das 
Publikum sehr belustigten. Auch 
die Kindertanzgruppe löste mit 
ihrer Darbietung Begeisterung 
aus. Der Feuerwehrverein Pätz bot 
das beliebte „Bembel-Schieben“ 
an. Als Gewinne für die drei Bes-
ten waren Präsentkörbe vorberei-
tet. Im Schminkzelt des Vereins 

mussten die talentierten Frauen 
nicht lange auf viele kleine Gäste 
warten, die sich ihre Gesichter be-
malen und Haarsträhnen färben 
ließen. Daneben im Zelt des Hei-
matvereins Pätz konnten die Kin-
der basteln oder sich Buttons mit 
lustigen Motiven pressen lassen. 
Leider musste unsere Fotoecke 
wegen kurzfristiger Erkrankung 
leer bleiben. Aber die Schnappi-
Rundfahrten fanden statt und 
wurden gern in Anspruch genom-
men. Die beiden Karussells des 
Heimat- und Kulturvereins Bes-
tensee und eine Hüpfburg stan-
den in der Nähe, so dass die Fami-
lien sich hier eine Weile 
beschäftigen konnten. Im 
Event-Laden fand eine Vorstellung 
des Kasperle-Theaters statt und 
davor parkten Simson-Mobile. Sie 
erregten viel Aufmerksamkeit und 
regten die Betrachter zu manch 
einer Fachsimpelei an. Stimmzet-
tel wurden sowohl für die Wahl 
des schönsten als auch des origi-
nalsten Gefährtes ausgefüllt, wo-
für es später eine Prämie in Form 
eines Pokales gab. Hier und auch 
überall, wo man sich gerade be-
fand, begegnete einem der 
schwitzende Schneemann Olaf, 
der sich wohl in der Jahreszeit et-
was vertan hatte. Gegen Abend 
füllte sich die Tanzfläche zuse-
hens. Und das änderte sich auch 
ab 21 Uhr beim Einsetzen eines 
unablässigen Nieselregens nicht. 
War ja nur Wasser!
So wurde unser 30. Sommerfest 
doch noch gefeiert – bis nachts 
um 2 Uhr, wie es sich in Pätz ge-
hört.

Mareike Beyer (HV Pätz)

Fotos: Matthias Hesse
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kirchliche NachrichteN

gottesdienstzeiten 

Termine im September
Wir wünschen allen Erst-
klässlern und Schülern einen 

guten Start in das neue Schul-
jahr und Gottes reichen Segen 
auf all euren Wegen.
Alle, die das Verlangen haben 
Gottes Wort zu hören und Ge-
meinschaft mit Christen zu erle-
ben, können Mittwoch und 
Sonntag die Gottesdienste besu-
chen und das Heilige Abend-
mahl feiern.
Am Sonnabend, den 28.09.2024 
findet auf dem Weinberg eine 
ökumenische Andacht um 15:30 
Uhr statt. 
Am Sonntag, den 29.09.2024 
findet der Open-Air-Gottes-
dienst um 11:00 Uhr auf dem 
Weinberg statt.

Gottesdienstzeiten der neuapo-
stolischen Kirche in Bestensee, 
Heinrich-Heine-Str. 2 B: 

 Sonntag 10:00 Uhr und 
 Mittwoch 19:30 Uhr

Gäste sind dazu jederzeit herz-
lich willkommen.   

Änderungen entnehmen Sie bit-
te unserem Schaukasten, der vor 
unserer Kirche steht. 

S. Braun, Neuapostolische Kirche 
Bestensee 

NEUAPoStoliScHE KiRcHE iNfoRMiERt

anzeige
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entWicklung des postWesens in gross besten und Vergleich zu heute

Historisches von der Post
Es ist erstaunlich, aber vor 
genau 120 Jahren gab es 

dreimal täglich eine Briefzustel-
lung in unserem Ort, wie das Tel-
tower Kreisblatt 1904 berichte-
te:
„Die Geschäfte der hiesigen 
Post agentur wachsen zuse-
hends. Infolge der unlängst ein-
geführten 3 mal täglichen Brief-
bestellung ist soeben auch die 
Anstellung eines weiteren Post-
botens, des 4., erfolgt. Zur Ge-
nugtuung der ständigen Bewoh-
ner und namentlich der 
zahlreichen Sommergäste, die 
sich alljährlich hier einfinden, 
sind jetzt noch der 3. und 4. 
Briefkasten, am Bahnhof und am 
Restaurant Tresper angebracht 
worden. Die Leerung der 4 Käs-
ten hat täglich 4 mal zu erfol-
gen.“
Die Postagentur stand in jener 
Zeit noch an anderer Stelle, 
nämlich rechts neben der Gast-
stätte Lindenklause (jetzt Wohn- 
und Geschäftshaus mit dem Lin-
dencafé). Auf dem alten Foto von 
ca. 1900 ist zu sehen, dass links 
neben dem Eingang die Post-
agentur von Hermann Scholz, 
und rechts Dinge wie z. B. Zigar-
ren, Zigaretten, Schnupftabak, 
Schreibwaren, Gratulations- und 
Ansichtskarten, Damen-, Her-
ren- und Kinderstiefel angebo-
ten wurden.
Wie begann die Entwicklung un-
serer Post? Im Amtsblatt des 
Reichs-Postamts Nr. 39 vom 
28.7.1881 wird mitgeteilt, dass 
die erste Postagentur von Groß 
Besten eingerichtet wurde und 
die Portotaxe von Königs 
Wusterhausen anzurechnen ist. 
Noch etwas präziser führt das 
Amtsblatt der Königlichen Regie-
rung vom 29. Juli 1881 aus, dass 
am 1. August 1881 „in dem im 
Kreise Teltow belegenen Dorfe 
Groß Besten eine Postagentur 
ohne Telegraphen Betrieb in 
Wirksamkeit trete“. Damit wur-
den dem Bestellbezirk Groß Bes-
ten zahlreiche Orte und Anlauf-
stellen wie Förstereien zugeteilt, 
die noch zum Landstellbezirk 
Königs Wusterhausen zugehör-
ten.

Kurt Redenz schrieb zur Entwick-
lung der Groß Bestener Post: 
„Mit dem 4 mal täglichen Halt 
der Eisenbahn in Groß Besten zu 
dieser Zeit wurden gleichzeitig 
die Postsäcke ent- bzw. eingela-
den. Zum Umfang des Postver-
kehrs im Jahre 1886 wurde im 
Amtsblatt der Regierung veröf-
fentlicht: Von Groß Besten sind 
4374 Briefe abgegangen und 
5868 Briefe, 216 Pakete und 16 
Telegramme im Ort angekom-
men. Wobei die Telegramme zu 
dieser Zeit noch über die Eisen-
bahntelegrafenanlage aufge-
nommen wurden. Die ersten 
Briefzusteller waren die Ober-
postschaffner Stolze und Julius 
Thormann.“
Im Teltower Kreisblatt lesen wir 
am 7. Mai 1901 von der Einrich-
tung einer Postomnibuslinie: 
„Die Einrichtung einer Postomni-
buslinie zwischen Prieros, Grä-
bendorf und Groß Besten be-
währt sich ganz vortrefflich. Die 
6 Plätze des Wagens sind in der 
Regel stets besetzt. Das Fahrgeld 
beträgt 30 Pf. bis Gräbendorf 
und 60 Pf. bis zur Endstation. Die 
Personen- und Postbeförderung 
erfolgt 3 Mal am Tage.“
1910 wurde die bisherige Post-
agentur aufgehoben und ein 
Postamt in dem neuen Postge-
bäude, dem Kaiserlichen Post-
amt, das noch heute existiert, 
eingerichtet.
1912 erhielt das Postamt eine 
Fernsprechvermittlungsstelle. Es 
lagen Wünsche über 14 An-
schlüsse vor. Zeitgleich mit der 
Fernsprechvermittlungsstelle 
wurde 1912 die Post an das Elek-
trizitätsnetz angeschlossen.
Zu DDR-Zeiten wurde aus dem 
Kaiserlichen Postamt ein einfa-
ches Postamt. Das änderte sich, 
als Alexander Neumann 2015 
das Gebäude übernahm. Er mo-
dernisierte es, und seitdem 
prangt auch wieder traditionell 
„Kaiserliches Postamt“ über dem 
Eingang.
Viele Jahre hatte das Postamt 
auch einen Postbank-Schalter, 
aber aus Rationalisierungsgrün-
den baut die Postbank dem-
nächst diese Einrichtung ab. Lt. 

RBB-Nachrichten sollen in Bran-
denburg mittelfristig nur noch 
zwei Schalter, in Potsdam und 
Frankfurt, übrig bleiben, auf de-
nen man direkt vor Ort seine 
Bankgeschäfte erledigen oder 

Geld abheben kann.
Mit dieser Einschränkung haben 
wir wieder den Stand erreicht, 
den wir schon vor über 100 Jah-
ren hatten, meint 

Ihr Ortschronist Wolfgang Purann
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veraNstaltuNgskaleNder 2024

tag Wann? Was? Wo? Ansprechpartner

29.08. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Bowlen für Senioren Bowlingbahn an der B179 
Bowlingkeller Bestensee 
Friedenstraße 24, 15741 Bestensee

Seniorenbeirat 
Herr Kersten 
 033763 – 61 202 bzw. 
 0157 – 342 11 539

01.09. 11:00 Uhr Frühshoppen Kiesseecamping, Motzener Straße 68, 
15741 Bestensee

Männergesangverein Herr Glöck 
Campingplatz Herr Prosch

04.09. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Tanzcafé Mehrgenerationenhaus
Waldstraße 33, 15741 Bestensee

MGH/ Seniorenbeirat, Melanie Schnorr 
 033763 – 22 554
Vorsitzender Seniorenbeirat, A. Zwirner 
 0170 – 555 04 40

06./ 
07.09. 

ab 18:00 Uhr/
ab 13:00 Uhr

Dorf- & Schützenfest Festgelände Bestwaner-Hotel 
Franz-Künstler-Str. 1 
15741 Bestensee

Heimat- und Kulturverein Bestensee e. V. 
Anja Kolbatz-Thiel 
 0177 – 220 34 74

13.09. 18:00 Uhr Bestensee singt Sportplatz Paul-Sievers-Straße 12 
15741 Bestensee-Groß Besten

Männergesangverein 
Herr Glöck

15.09. 09:00 bis 
16:00 Uhr

Trödelmarkt „Pätzer Dorftrödel“ an ausgewiesenen Grundstücken Heimatverein Pätz e. V. 
Luise Hubert,  0172 – 403 82 82

18.09. 15:00 bis 
17:00 Uhr 

Monatstreff Volkssolidarität Landkostarena 
Goethestraße 17, 15741 Bestensee

Volkssolidarität Bestensee 
M. Pohl,  033763 – 221268

20.09. 14:00 bis 
18:00 Uhr 

Familienfest zum Weltkindertag mit 
Flohmarkt

Mehrgenerationenhaus 
Waldstraße 33
15741 Bestensee

MGH 
Melanie Schnorr
 033763 – 22 554

21.09. 10:00 bis 
12:30 Uhr

World Cleanup Day – Abfall sammeln 
entlang Des Krummen Sees sowie 
umliegenden Wald

treffpunkt 1: Zeesen,  
Am Krummensee
treffpunkt 2: Krummensee,  
Am See 15  
bei Angelfreunde 47 KW e. V.

Angelfreunde 47 KW e. V., 
FSV Eintracht 1910 Königs 
Wusterhausen e. V., 
Zeesener Interessenverein e. V., 
OBR Schenkendorf-Krummensee

21.09. Ab 14:00 Uhr Weinfest auf dem Weinberg Weinberg Bestensee 
Generationenwald
Mühlenberg 7, 15741 Bestensee

Bestenseer Weinbauverein 
Martin Braun
 0172 – 94 131 21

26.09. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Bowlen für Senioren Bowlingbahn an der B179 
Bowlingkeller Bestensee 
Friedenstraße 24, 15741 Bestensee

Seniorenbeirat 
Herr Kersten  033763 – 61 202 bzw. 
 0157 – 342 11 539

28.09. 15:30 Uhr Ökumenische Andacht auf dem 
Weinberg

Weinberg Bestensee
Generationenwald, Mühlenberg 7, 
15741 Bestensee

Neuapostolische Kirche
Herr Kleinschmidt 
 033763 – 209 49

29.09. 11:00 Uhr Open-Air-Gottesdienst 
auf dem Weinberg

Weinberg Bestensee
Generationenwald, Mühlenberg 7, 
15741 Bestensee

Neuapostolische Kirche
Herr Kleinschmidt 
 033763 – 209 49

13.10. 10:00 Uhr Herbstwanderung Bahnhof Bestensee 
15741 Bestensee

Heimat- & Kulturverein Bestensee e. V. 
Anja Kolbatz-Thiel,  0177 – 220 34 74

23.10. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Monatstreff Volkssolidarität  
(Singen mit Frauenchor – Frau Teltow)

Landkostarena 
Goethestraße 17, 15741 Bestensee

Volkssolidarität Bestensee 
M. Pohl,  033763 – 221268

24.10. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Bowlen für Senioren Bowlingbahn an der B179 
Bowlingkeller Bestensee 
Friedenstraße 24, 15741 Bestensee

Seniorenbeirat 
Herr Kersten,  033763 – 61 202 bzw. 
 0157 – 342 11 539

31.10. 17:30 Uhr Halloween für Kinder Schrobsdorff-Garten 
Hörningweg 2
15741 Bestensee

Heimatverein Pätz e. V. 
Britta Bergter
 0178 – 64 65 243

11.11. 17:00 Uhr Martinsumzug Kinderdorf Bestensee
Zeesener Str. 17, 15741 Bestensee

Heimat- & Kulturverein Bestensee e. V.
Anja Kolbatz-Thiel
 0177 – 220 34 74

13.11. 14:30 bis 
19:00 Uhr

DRK Blutspendetermin Mehrgenerationenhaus 
Waldstraße 33 
15741 Bestensee

Terminreservierung über 
www.drk-blutspende.de 
Infos bei Herrn Malter,  033763 – 64 449

20.11. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Monatstreff Volkssolidarität Landkostarena 
Goethestraße 17, 15741 Bestensee 

Volkssolidarität Bestensee 
M. Pohl,  033763 – 221268

28.11. 15:00 bis 
17:00 Uhr

Bowlen für Senioren Bowlingbahn an der B179 
Bowlingkeller Bestensee 
Friedenstraße 24, 15741 Bestensee

Seniorenbeirat 
Herr Kersten,  033763 – 61 202 bzw. 
 0157 – 342 11 539

03.12. 15:00 bis 
18:00 Uhr

Seniorenweihnachtsfeier Landkostarena 
Goethestraße 17, 15741 Bestensee

Seniorenbeirat, VS, HKV 
Anja Kolbatz-Thiel,  0177 – 220 34 74

Was ist los in Bestensee und Pätz? 
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14.12. 13:00 bis
21:00 Uhr

Weihnachtsmarkt Bestensee Festgelände Bestwaner-Hotel 
Franz-Künstler-Str. 1
15741 Bestensee

Heimat- und Kulturverein 
Bestensee e. V., Anja Kolbatz-Thiel
 0177 – 220 34 74

14.12. 16:00 Uhr Adventssingen Evangelische Kirche 
B246 61, 15741 Bestensee

Männergesangverein 
Bestensee Herr Glöck 

20.12. 18:00 Uhr Weihnachtssingen Landkostarena 
Goethestraße 17, 15741 Bestensee

Männergesangverein 
Bestensee Herr Glöck

22.12. ab 16:00 Uhr 11. Pätzer Adventfeuer Pätzer Dorfaue 
15741 Bestensee-Pätz

Heimatverein Pätz e. V. 
Britta Bergter
 0178 – 64 65 243

männergesangVerein bestensee 1923 e. V. 

Bestensee singt im September
Nachdem der Männer-
gesangverein am 24. August 

sein Sommerfest gefeiert hat, 
wird er im September wieder 
mit vielen Liedern in Bestensee 
in Erscheinung treten.
Es beginnt bereits am 01. Sep-
tember. Auf dem Campingplatz 
am Kiessee singen wir ab 11 Uhr 
zum traditionellen Frühschop-
pen. Auch in diesem Jahr wird 
unser altbewährter Akkordeon-
virtuose Manuel Meier wieder 
mit für viel Stimmung sorgen.
Die Camper freuen sich bereits 
auf unseren Auftritt und werden 
sicher auch in diesem Jahr laut-
hals mitsingen. Aber es ist keine 
geschlossene Veranstaltung – al-
le Bestenseer und Bestenseerin-
nen sind bei freiem Eintritt herz-
lich eingeladen! Für das leibliche 
Wohl ist natürlich gesorgt und 
Platz ist auch ausreichend vor-
handen.
Am nächsten Wochenende folgt 
dann wieder unser Auftritt zum 
Dorf- und Schützenfest. Wir sin-
gen am 07.09. um 14 Uhr auf 
dem Festplatz am Hotel Best-

waner.
„Bestensee singt!“ findet auch 
wieder statt! Am 13.09. beglei-
ten Klaus Sedl und Matthias Lev 
alle Sangesfreudigen mit be-
kannten und populären Melodi-
en, und wer den Text nicht im 
Kopf hat – kein Problem: die Tex-
te werden auf eine Leinwand ge-
beamt.
In diesem Jahr ist „Bestensee 
singt!“ zu Gast auf dem Sport-
platz am Todnitzsee. Einlass ist 
ab 18 Uhr und unsere Freunde 
vom Fußballverein werden für 
Speis und Trank sorgen.  Der Ein-
tritt ist frei. 
Auch der seit längerem ange-
kündigte gemischte Chor nimmt 
im September seine Tätigkeit 
auf. Am 20. September findet 
um 18 Uhr die erste Probe im Ge-
meindesaal statt. Wir sind er-
freut über das rege Interesse, je-
doch sind auch noch weitere 
interessierte Damen und Herren 
willkommen!

Alle Veranstaltungen noch mal 
in der Übersicht:

Datum Uhrzeit ort Veranstaltung

01.09. 11 Uhr Campingplatz Kiessee Frühschoppen

07.09. 14 Uhr Hotel Bestwaner Dorffest

13.09. 18 Uhr Sportplatz am 
Todnitzsee

Bestensee singt!

20.09. 18 Uhr Gemeindesaal Probe gem. Chor

Aktuelle informationen finden Sie auf der Homepage  
der Gemeinde Bestensee unter www.bestensee.de
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Veranstaltungen im September im Zollstockmuseum
Datum Uhrzeit Dauer Veranstaltung Kosten Bemerkung

„Jeden Montag 
im Kalendersaal“

09:30 Uhr 1,0 h „Treff der kleinen Leute  
von 0 – 1 Jahr (Krabbelgruppe)“

2,00 € „Anmeldung bei Madeleine Ehrlich 
0174/9625507“

05.09.2024 
19.09.2024

14:00 Uhr 2,0 h „Spielenachmittag 
für Groß und Klein“

2,00 € „Anmeldung bei Judith Klink 
0162/7615837“

03.09.2024 
17.09.2024

17:30 Uhr 1,5 h „Grundlagen 
Smartphone/ Tablet“

3,00 € „Anmeldung bei Herrn Müller 
0151/14112858“

04.09.2024 
18.09.2024

19:00 Uhr 2,0 h Dart 2,00 € „Anmeldung bei Björn Braune 
0174/9024200“

03.09.2024 
17.09.2024

19:00 Uhr 2,0 h Skatrunde 2,00 € „Auch für Anfänger“

12.09.2024 
26.09.2024

13:30 Uhr 2,5 h Wolllausltreffen 2,00 €

13.09.2024 
27.09.2024

14:00 Uhr 2,0 h „Kreativtreff Deko  
selbst gestalten“

2,00 €

23.09.2024 15:45 Uhr 1,0 h „Kräuter und Co 
Anleitung durch Frau Dr. Matthäi“

2,00 € „Anmeldung Björn Braune 
0174/9024200“

Jeden Donnerstag 
(12.09.2024 fällt aus)

19:00 Uhr 1,0 h „Faszientraining im 
Kalendersaal“

2,00 € „Anmeldung bei Birgitt Gleisberg 
033763/249347“

„04.09.2024 
18.09.2024“

16:30 Uhr 1,0 h „Gestalten von und mit Steinen 
und anderen Naturstoffen“

2,00 € „Anmeldung bei Regina 
0162/1964274“

  Das Zollstockmuseum finden Sie/ findet Ihr in Bestensee, Dorfaue 9 und 

Kalendersaal Dorfaue 11, Bestensee. 
  

Vorankündigung: 
28.09.2024   Arbeitseinsatz LAUSL – Gelände von 09:00 – 12:00 Uhr. Unterstützung ist herzlich willkommen.
13.10.2024   Herbstfest mit Pflanzung Gedenkbaum
16.11.2024   Arbeitseinsatz LAUSL – Gelände von 09:00 – 12:00 Uhr. Unterstützung ist herzlich willkommen.
24.11.2024   traditionelles Vorglühen
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Hallo Quereinsteiger!
Wir suchen ab sofort eine

Pfl egekraft  (m/w/d) für das 
Seniorenzentrum Bestensee

in Teilzeitbeschäft igung und Schichtdienst (30 h/Woche).

Wir bieten Dir nach intensiver Einarbeitung eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen Fort- und 
Weiterbildungschancen in einer modernen Einrichtung. 
Die Vergütung erfolgt nach AVR DWBO (30 Urlaubstage) 
mit Schichtzulage, betrieblicher Altersvorsorge und 
Kinderzuschlag.

Die Einrichtungsleitung Fr. Albrecht (Tel. 033763 20001) 
und 
die Pfl egedienstleitung Fr. Adam (Tel. 033763 20002) 
freuen sich auf Deine Bewerbung – 

Seniorenzentrum Bestensee, 
Hauptstr. 11 in 15741 Bestensee 

oder per E-Mail 
(sz-bestensee@berliner-stadtmission.de).

anzeigen
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Was War los im Jugendzentrum?

Blutige Wunden, Verbände, Rettungsdecken – 
was ist passiert?

Im Jugendzentrum Besten-
see fand in der dritten Ferien-

woche vom 5. bis 9. August eine 
Erste-Hilfe-Woche statt. Die Kin-
der und Jugendlichen berichte-
ten zu Beginn über ihre eigenen 
Erfahrungen und Erlebnisse. Von 
Schürfwunden über Verbren-
nungen bis hin zu Knochenbrü-
chen war alles dabei. Alles Unfäl-
le, die im Alltag, beim Spielen, 
Radfahren oder Schwimmen 
passieren können. Mit Unterstüt-
zung von Antje Wree, gelernte 
Kinderkrankenschwester und 
Rettungsschwimmerin mit Sani-
tätsschein des DLRG Dah-
me-Spreewald e. V. lernten die 
Kinder und Jugendlichen, was in 
Notsituationen zu tun ist.
Wichtigste Erkenntnis: JEDER 
kann in Not geraten! Aber auch 
JEDER kann helfen! Mindestens 
den Notruf 110 oder 112 wählen 

oder Hilfe holen ist immer mög-
lich.
Mit Hilfe professioneller Thea-
terschminke ließen das Team 
vom Jugendzentrum, Birgit 
Sputh und Judith Großmann, so-
wie Schulsozialarbeiterin Chris-
tiane Henschke vom DRK bei ei-
nigen Kindern und Jugendlichen 
realistisch aussehende Wunden 
entstehen. So gab es Schnitt- 
und Schürfwunden, ein abge-
hackter Finger und Verbrennun-
gen zu versorgen und richtig zu 
verbinden. Neben der Wundver-
sorgung lernten sie auch die sta-
bile Seitenlage kennen. Wussten 
Sie, dass man einen Menschen 
mit einer Rettungsdecke tragen 
kann? Diesen und andere Tipps 
und Tricks für die Unfallversor-
gung konnten die Kinder eben-
falls mitnehmen. 

Und auch für eine besonders 
heikle Angelegenheit wurden 
die Kinder und Jugendlichen 
sensibilisiert: Manchmal treibt 
einen die Neugier oder eine 
Mutprobe an Orte oder in Situa-
tionen, die einem, meist nicht 
ohne Grund verboten sind. Soll-
ten in diesen Situationen Unfälle 
passieren, ist es viel wichtiger 
Hilfe zu holen, als Angst vor ei-
ner möglichen Strafe zu haben, 
wenn rauskommt, wo man sich 
rumgetrieben hat. Eine Strafe 
geht irgendwann vorbei. Aber 
wenn man seinem Freund oder 
seiner Freundin aus Angst davor 
nicht hilft und es passiert etwas 
Schlimmeres, dann trägt man 
diese Last ein Leben lang.
Zum Schluss gab es für alle Teil-
nehmenden ein kleines Ers-
te-Hilfe-Set für den Rucksack 
und eine Rettungsdecke. Das 

nimmt nicht viel Platz weg und 
ist nicht schwer, kann im Notfall 
aber überlebenswichtig sein. 
Den Abschluss der Woche bilde-
te ein Badetag am Todnitzsee. 
Nach einer Schnittverletzung 
am Fuß durch einen scharfkanti-
gen Stein konnten die Kinder 
und Jugendlichen sofort unter 
Beweis stellen, was sie gelernt 
haben und das erste Erste-Hil-
fe-Set kam schon zum Einsatz. 
Die Teilnahme an dieser Woche 
war für alle kostenlos.
Die Erste-Hilfe-Woche war sehr 
erfolgreich und wir werden das 
Projekt sicherlich wiederholen. 
Jetzt geht es aber in die Vorberei-
tungen für die Projektwoche in 
den Herbstferien: Kreativ gegen 
Kälte.

anzeigen
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die Volkssolidarität bestensee informiert 

Urlaubsimpressionen unserer Senioren 
Liebe Mitglieder der Volkssolidarität Bestensee und liebe 
Interessierte an ehrenamtlicher Tätigkeit, viele von euch 

haben dem Vorstand der Ortsgruppe aus den verschiedens-
ten Ecken des Landes kleine Fotogrüße zugesandt, wie ihr 
der Bildcollage entnehmen könnt. Daran konnten wir wieder 
sehen, dass es euch auch im „höheren Alter“ immer noch 
Spaß macht, unsere Bundesländer zu erkunden. Einige Mit-
glieder „trauten“ sich sogar auch über Deutschlands Landes-
grenzen hinaus zu fahren oder zu fliegen, um andere Länder 
kennenzulernen. Das finden wir, als Vorstand ganz beeindru-
ckend, denn wir zählen uns alle noch nicht zum „alten Eisen“ 
und sind immer noch offen für neue Erlebnisse. 

Für eure kommenden Planungen möchten wir euch heute 
nochmals über unsere termine bis zum Jahresende 2024 in-
formieren: 
Am 18. September 2024 treffen wir uns wie gewohnt, um 15 
Uhr im Mehrzweckraum (MZR) der Landkostarena (LKA). Zu 
diesem Monatstreff möchten wir, nach der Kaffeerunde, mit 
euch mal wieder BINGO spielen. Auf einige glückliche Teil-
nehmer warten auch wieder kleine Preise.  
Im Oktober verschiebt sich der reguläre Termin von unserem 
Monatstreff um eine Woche nach hinten. Wir treffen uns 
dann erst am 23.10.2024 um 15 Uhr im MZR der LKA. Ge-
meinsam mit dem von Frau Teltow geleiteten Chor begrü-
ßen wir musikalisch den Herbst. Also vorher die „Stimmbän-
der schön ölen“ und eure Wunschlieder heraussuchen. Wir 

leiten sie dann direkt weiter und ihr tragt somit selbst etwas 
zu eurem Monatstreff bei. 
Für den 20. November 2024 haben wir uns überlegt, dass 
wir mit den Teilnehmern des Monatstreff für die bevorste-
hende Weihnachtszeit kleine Dekorationen und Kränze bas-
teln werden. Dazu erhaltet ihr bei den vorhergehenden Mo-
natstreffen noch genauere Informationen. Treffpunkt wird 
natürlich wieder der MZR in der LKA sein und wir beginnen 
das Treffen um 15 Uhr. 
Bitte vergesst nicht, zu allen Monatstreffen ein Kaffeegedeck 
und gute Laune mitzubringen!!
Für das Jahr 2025 benötigen wir für unsere Planungen eure 
Unterstützung. Teilt uns bitte mit, welche Themen wir für 
die Monatstreffen für euch organisieren sollen. Vielleicht 
habt ihr Ideen, die wir noch nicht hatten und die ihr gerne in 
der Gruppe mal besprechen oder vorgestellt bekommen 
wollt. Der Vorstand freut sich auch, wenn ihr uns Vorschläge 
für unsere angedachte Halbtagesfahrt im neuen Jahr unter-
breiten würdet. Meldet euch einfach mit euren Ideen und 
Vorschlägen bei euren Gruppenleitern oder den Mitgliedern 
des Vorstands der Ortsgruppe. Wir freuen uns über jegliche 
Art eurer Mitarbeit. 
Natürlich sind auch jederzeit neue Gäste und Interessierte 
bei unseren Monatstreffen willkommen. 
Bitte bleibt oder werdet gesund, 

Eure Monika Pohl, Vorstandsmitglied  
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Der Seniorenbeirat informiert
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
die erste Sitzung des Seniorenbeirates findet nach der 
Sommerpause ausnahmsweise erst am 3. Mittwoch des 
Monats statt. Unsere, wie immer öffentliche Sitzung, wird 
also am 18. September 2024  ab 14:30 Uhr sein.

Das Tanzen findet am 1. Mittwoch im September ab 15:00 
Uhr im MGH statt. Die Bowlingfreunde treffen sich am 
26. September 2024 in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr 
im Bowlingkeller an der B179.

Bitte nicht vergessen:
Die Abfahrtzeiten für unsere Busfahrt nach Burg im 
Spreewald am 12. September 2024 lauten wie folgt:
ab Pätz, Dorfaue  8:00 Uhr
ab Forsthaus 8:15 Uhr
ab Gemeinde 8:25 Uhr
ab Bahnhof 8:30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie.

Für den Seniorenbeirat 
Brigitte Kuba, Schriftführerin

Wir sind weiterhin für Sie da!

Wegen Neubau-Maßnahmen im EKZ Bestensee 
bleibt unser Geschäft  vorübergehend geschlossen.

Telefonische Erreichbarkeit:  033763 / 60210 oder
033763 / 61685
0177 / 2157296

E-Mail:    wegner-bestensee@t-online.de

Elektro

Zeesener Straße 7

anzeigen

Frank Strehlow | Immobilienmakler (IHK) | Immobiliardarlehensvermittler (IHK)
033 704-80 90 30 |  www.dergoldfisch.de
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